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In Zürich, wo 1949 noch gut drei Vierteln aller
Neubauwohnungen öffentliche Mittel zuteil wurden, stehen sich nun
604 nichtsubventionierte, 559 subventionierte und 92
Wohnungen in kommunalen oder anderen öffentlichen Bauten
gegenüber. In den Landgemeinden halten die subventionierten

und öffentlichen Bauten den subventionslosen sogar kaum
mehr die Waage. Einzig in Winterthur ist die subventionierte
Bautätigkeit der hauptsächliche Träger des Wohnungsbaues
geblieben.

Die Wohnbautätigkeit im Kanton Baselstadt im Jahre 1950

Im ersten Halbjahr 1950 sind im Kanton Basel-Stadt
insgesamt 1034 Wohnungen fertiggestellt worden, gegenüber

917 Wohnungen in der gleichen Zeit des Vorjahres. Die
Zahl der bezugsbereit gewordenen Einfamilienhäuser betrug
69 (erstes Halbjahr 1949: 25) ; jene der Mehrfamilienhäuser

145 (110) mit 954 (838) Wohnungen. Der Anteil der

Dreizimmerwohnungen hat sich von 55,1 auf 63,0 Prozent

erhöht, wogegen jener der Zweizimmerwohnungen von 7,9
auf 5,0, jener der Vierzimmerwohnungen von 26,7 auf 25,6
und jener der Fünfzimmerwohnungen von 6,4 auf 3,2 Prozent

zurückgegangen ist.
Teilen wir die neuerstellten Wohnungen nach der Bau¬

herrschaft auf, so waren in der Berichtszeit 1950 die
Baugenossenschaften mit 87,4 (46,1), Einzelpersonen mit 4,7
(8,1) und Bauunternehmer bzw. Architekten mit 7,2 (7,7)
Prozent an der Gesamtzahl der fertiggestellten Wohnungen
beteiligt. Im ersten Halbjahr 1949 entfielen außerdem 16,9

Prozent auf den kommunalen Wohnungsbau und 21,2 Prozent

auf juristische Personen (einschließlich Stiftungen).
In der Gliederung nach der Finanzierung partizipiert die

Gruppe «mit öffentlicher Hilfe» 1950 mit 92,9 (61,3)
Prozent. Im ersten Halbjahr 1949 figurierte der bereits erwähnte
kommunale Wohnungsbau mit 16,9 Prozent und die Kategorie

«ohne öffentliche Hilfe» mit 21,8 Prozent.

Internationale Genossenschaftsschule
Vom 16. bis 30. September wird in Bloemendaal, einer

Vorstadt von Harleem, in Holland, die 20. Internationale
Genossenschaftsschule stattfinden. Veranstalter ist der Internationale

Genossenschaftsbund (IGB), und die Schule steht unter
dem Patronat der Henry-May-Stiftung.

Nach den in früheren Jahren gemachten Erfahrungen ist
das Arbeitsprogramm für den diesjährigen Kurs auf drei
Vorträge in der Woche begrenzt worden, um den daran anschließenden

Diskussionen mehr Zeit einzuräumen. Ueber das

Thema der ersten Woche «Genossenschaft und Kollektivwirtschaft»

werden die Professoren Louis de Brouckere aus Brüssel

und Edgard Milhaud aus Genf sprechen.

Die zweite Schulwoche ist der «sozialen Seite des

Genossenschaftswesens» gewidmet, ein Thema, das zwar bereits im

vergangenen Jahre in Granges-over-Sands (Lancashire)
behandelt wurde, aber in der Diskussion bei weitem nicht
erschöpft werden konnte.

Die Internationale Genossenschaftsschule hat immer bei

zahlreichen Genossenschaftern verschiedener Länder lebhaftes
Interesse gefunden. Sie ist indessen nicht ausschließlich für in
der Genossenschaftsbewegung tätige Personen gedacht. Auch
nicht beruflich im Genossenschaftswesen Tätigen vermag sie

wertvolle Einblicke in die Eigenart dieser besonderen
Wirtschaftsform zu geben.

Dänische Genossenschaftswäschereien
Der in Dänemark sehr lebendige Genossenschaftsgedanke

hat ein neues Arbeitsfeld erschlossen: den Betrieb von
Genossenschaftswäschereien.

Der Grundgedanke dabei war, die wegen des großen Mangels

an Hilfskräften in der Landwirtschaft überlasteten
Hausfrauen von der Last der Wäsche zu befreien. Genossenschaftswäschereien

finden sich daher bisher bloß in Landdistrikten.
Zum rationellen Betrieb soll sich eine Genossenschaftswäscherei

auf etwa 3000 bis 4000 Haushaltungen stützen können, doch
macht die stark verstreute Besiedlung Dänemarks es schwierig,
einen so großen Einzugskreis zu erfassen. Die meisten
Genossenschaftswäschereien müssen sich daher mit weniger Kapazität

begnügen, was allerdings zur Folge hat, daß der Betrieb
relativ teurer kommt als bei einem großzügig angelegten
Unternehmen.

Die Organisation ist in der Regel so beschaffen, daß die
Schmutzwäsche einmal monatlich abgeholt und gewaschen

zurückgebracht wird. Wer in der Zwischenzeit etwas gewaschen
haben will, muß die Wäsche selbst bringen und holen. Die
Genossenschafter bekommen Stoffetiketten mit ihrer Mitgliednummer,

die sie allen Wäschestücken einzunähen haben, so

daß das Sortieren der Wäsche erleichtert wird. Die Wäsche

wird auf Wunsch bügelfertig oder gebügelt geliefert und ist

per Kilogramm nach einem Tarif zu bezahlen, der gegenüber
der Hauswäsche eine Ersparnis von etwa 20 Prozent bietet,
wenn die Arbeitszeit der Hausfrau, Heizmaterial usw. richtig
einkalkuliert werden. Moderne Maschinen ermöglichen eine
rasche und sorgfältige Reinigung und Behandlung der Wäsche,
die nach dem Prinzip der Fließarbeit von der Einlieferung
von Maschine zu Maschine wandert und schließlich in einem
Sortier- und Packraum landet.

Die genossenschaftliche Finanzierung der Wäschereien
geschieht in der Form, daß jeder Bewohner des betreffenden
Distriktes Genossenschafter werden kann, wenn er sich

verpflichtet, zum mindesten einen Anteilschein von 150 Kronen
zu zeichnen und außerdem eine Garantieverpflichtung für
den doppelten Betrag seines Anteils unterschreibt. Diese

Verpflichtungen dienen als Sicherheit für die Finanzierung; die

garantierten Beträge werden nur dann fällig, wenn die Ge- ¦

nossenschaft in Schwierigkeiten geraten sollte. Alleinstehende
und ältere Ehepaare können mit 50 beziehungsweise 100

Kronen Anteil Genossenschafter werden. Die Anteile sind auf
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Wunsch in fünf halbjährlichen Raten zahlbar. Die Wäscherei
nimmt nur Arbeit von Genossenschaftern entgegen. Jeder
Haushalt hat einen monatlichen festen Beitrag von i Krone
pro Person zu leisten, unabhängig davon, wieviel Wäsche er
einliefert.

Das Genossenschaftskapital wird verzinst, sofern nach den
erforderlichen Abschreibungen ein Überschuß resultiert. Bleibt
nach einer normalen Reservenbildung ein weiterer Überschuß,
so wird dieser unter die Genossenschafter nach der Menge der
eingelieferten Wäsche, das heißt des Umsatzes, rückvergütet.

Der Gedanke genossenschaftlicher Wäschereien hat sich in
Dänemark sehr rasch verbreitet, und auch Kreise, welche sonst

dem Genossenschaftsgedanken eher ablehnend gegenüberstehen,

beteiligen sich daran.
Wegen des Mangels an Baumaterial ist die praktische

Durchführung geplanter Wäschereien in Dänemark zurzeit
noch behindert. Anderseits ist es ganz günstig, zunächst

Erfahrungen sammeln zu können. Man denkt an die Errichtung
sehr großer Wäschereien und hat auch eine gemeinsame
Leitung erwogen. Doch ist die regionale Organisation jedenfalls
geschmeidiger, und man hat sich mit der Schaffung eines

Landesverbandes begnügt, dem auch beratende Aufgaben bei
der Gründung und Einrichtung neuer Betriebe zukommen.

(«Genossenschaftliches Volksblatt».)

Was die Kriegswirtschaft kostete
sbp. Dem Bericht des Eidgenössischen Volkswirtschaftsdepartements

über die Kriegswirtschaft in den Jahren 1939
bis 1947 ist zu entnehmen, daß sich die gesamten
Verwaltungskosten auf 193,8 Millionen Franken bezifferten. Davon
entfielen 115,5 Mill. Fr. auf Gehälter und Zulagen, 21,5 Mill.
Fr. auf Drucksachen und Büromaterial, 20,6 Mill. Fr. wurden
für Expertisen, Kommissionen und Ueberwachungsstellen
ausgegeben, weitere 15,3 Mill. Fr. wurden für PTT-Gebühren
aufgewendet, die Dienstreisen erforderten 8,8 Mill. Fr., die
Mieten für Büroräumlichkeiten, Heizung, Beleuchtung usw.
8,5 Millionen Franken.

In diesen Zahlen sind natürlich die gewaltigen Mittel,
welche die Warensektion für ihre Einkaufstätigkeit benötigte,
nicht berücksichtigt. Die Warensektion war während der ganzen

Dauer ihrer Tätigkeit durchschnittlich mit 70 bis 80
Millionen Franken, zeitweise sogar mit über 100 Millionen Franken

engagiert. Das gesamte Warengeschäft bis 1947 schloß

mit einem bescheidenen Ueberschuß von rund 81 000 Franken.

Damit konnte der vom Eidgenössischen Volkswirtschafts¬

departement zu Beginn der Kriegswirtschaft erteilten
Weisung, wonach die Rechnung der Warensektion ohne Verlust
abzuschließen habe, trotz dem im April 1942 durch den
Bundesrat verfügten Preisstopp Nachachtung verschafft werden.
Von den verschiedenen Artikeln schloß einzig die Position
Zucker mit einem Defizit von 8,7 Mill. Fr. ab, das aber durch
die bei den übrigen Waren erzielten Ueberschüsse und die

Uebertragung der Pflichtlagerfonds gedeckt werden konnte.
Das Kriegstransportamt hat seine Rechnung sogar mit

einem sehr bedeutenden Ueberschuß von 28,5 Mill. Fr.
abgeschlossen. Es wurden insgesamt 1287 Schiffsreisen
durchgeführt, die dem Transport schweizerischer Import- und
Exportgüter dienten. Diese Transporte warfen einen Reingewinn
von über 50 Mill. Fr. ab, wozu ein Verkaufserlös von 5,5
Mill. Fr. für Bundesschiffe kam. Für die Anschaffung von 828

Eisenbahnwagen wurden 16 Millionen Franken aufgewendet;
diese Wagen wurden dann von den SBB für 13 Millionen
Franken übernommen.

Kleinwohnungen für Altersrentner mit eigenem Haushalt (Ein Diskussionsbeitrag)

In sehr verdankenswerter Weise hat Dr. W. Ammann im
Juniheft seiner Zeitschrift «Pro Senectute» auf die dringende
Notwendigkeit hingewiesen, die vom Gemeinderat Zürich
unlängst beschlossene Alterssiedlung baldigst durch die Schaffung

von Altleutewohnungen in Wohnkolonien von
Baugenossenschaften sowie in alten Häusern des Stadtinnern zu
ergänzen. Er bestätigt die Bedenken, die in der «NZZ» vom
23. Mai 1950 (Nr. 1083) gegen die erwähnte «Alterskaserne»

ausgesprochen wurden und wendet sich lebhaft dagegen, daß
in dieser die Wohnungen solchen Personen vorbehalten "werden

sollen, die eine größere billige Wohnung für eine Familie
mit Kindern zur Verfügung stellen können. Solche Rücksicht
auf Familien mit Kindern habe zurückzustehen gegen die
primäre Rücksicht auf die alten Leute selber, die bei der
Lösung ihres dringenden Wohnproblems unbedingt den Vorrang
verdienten. Im übrigen fänden manche verwitweten oder sonst
alleinstehenden älteren Frauen in der Betreuung von
Untermietern eine Aufgabe, die ihnen innere Befriedigung und
einen Lebensinhalt biete, und vor allem entspräche die
Vermietung von Zimmern an Lehrlinge, Studenten und nicht
zuletzt an alleinstehende Erwachsene einem Bedürfnis. Einem
Bedürfnis — wie ich hinzufügen möchte —, das in unserer
gesamten Wohnungspolitik viel zu wenig beachtet wird. Sonst
hätte sich nicht das absurde Verbot der Untermiete in den

Genossenschaftshäusern durchsetzen können, über das endlich
einmal eine öffentliche Aussprache veranlaßt werden sollte.

Ammann verweist dann auf die Tendenzen in anderen

Ländern, wo man seit Jahren bestrebt ist, die Zusammenpferchung

der Betagten in Alterskasernen durch den Einbau
vereinzelter Kleinstwohnungen in die allgemeinen Wohnquartiere

zu vermeiden. Dieses Vorbild verdiene, vom Stiftungsrat

der für die Zürcher Alterssiedlung zu errichtenden Stiftung
sorgfältig geprüft zu werden. Man darf aber fragen, ob hiefür
wirklich der Stiftungsrat die geeignete Instanz ist oder ob die
Aufgabe nicht lieber dem in aller Oeffentlichkeit und unter
der Kritik der Presse tagenden Gemeinderat belassen werden
sollte, zumal er in jedem Einzelfalle die Bewilligung von
Bausubventionen an Wohngenossenschaften und die Bereitstellung
älterer Häuser für den Umbau zu Kleinwohnungen beschließen

muß. Den öffentlichen Organen darf es nicht zu leicht
gemacht werden, sich der Verantwortung zu entziehen, indem
sie sich bei einem hinter verschlossenen Türen beratenden

Stiftungsgremium gut aufgehoben wähnen.
Schließlich erwähnt Dr. Ammann die Richtlinien, die das

britische «National Old People's Weifare Committee» in
seinem außerhalb der Schweiz längst bekannten Handbuche der

Altersfürsorge «Age is Opportunity» für die Errichtung von
Alterswohnungen aufgestellt hat. Die Angaben kann ich nun
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